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1.) Die Bestimmungen der Tenorziffern 5, 7 Satz 3 und 4, 8 Satz 10 und 11 so-

wie Tenorziffer 9 der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 25.09.2024 

zur Anpassung von kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungs-

modalitäten von Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU 2.0, GBK-24-02-2#1) 

sind auf Betreiber von Gasverteilernetzen im Sinne des § 3 Nr. 8 EnWG (im 

Folgenden: Netzbetreiber) in der Zuständigkeit der Regulierungskammer 

Niedersachsen anzuwenden. 

2.) Diese Festlegung wird befristet bis zum 31.12.2027. 

3.) Für diese Festlegung werden keine Kosten erhoben. 

 

 Gründe 

I. Sachverhalt 

Diese Festlegung richtet sich an alle Netzbetreiber in der Zuständigkeit der 

Regulierungskammer Niedersachsen. Mit dieser Festlegung macht die 

Landesregulierungsbehörde Vorgaben zur Anwendung verfahrensrechtlicher 

Bestimmungen der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 25.09.2024 zur Anpassung 

von kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von 

Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU 2.0, GBK-24-02-2#1). 

Die Große Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur hat am 06.03.2024 von 

Amts wegen ein Festlegungsverfahren zur Anpassung von kalkulatorischen 

Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU 

2.0) unter dem Aktenzeichen GBK-24-02-2#1 eingeleitet und zugleich ein Eckpunktepapier 

veröffentlicht. Nach der Auswertung der Stellungnahmen zum Eckpunktepapier hat die 

Große Beschlusskammer Energie am 17.07.2024 einen Festlegungsentwurf zur 

Konsultation gestellt. 

Die Verfahrensregelungen in den Tenorziffern 5, 7 S. 3 und 4, 8 S. 10 und 11 sowie 

Tenorziffer 9 der Festlegung KANU 2.0 der Großen Beschlusskammer Energie der 

Bundesnetzagentur berühren nicht das Verwaltungsverfahren der 

Landesregulierungsbehörden und gelten ausschließlich gegenüber Netzbetreibern, die 










